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RS OGH 1996/1/30 1Ob50/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1996

Norm

AHG §9 Abs5

Rechtssatz

Bei der Verschuldung eines Verkehrsunfalls durch einen hoheitlich handelnden Lenker kann dieser auch nicht noch

von einem Dritten, auf den die Schadenersatzansprüche allenfalls übergegangen sind, belangt werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 50/95
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